
Aufgestellt: Berlin, den  11. September 2007              

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
Abt. Ökologische Stadtentwicklung  

Amt für Stadtplanung und Vermessung 
 

gez. Manthe gez. Norbert Lüdtke gez. Weißbach 
Fachbereichsleiter Vermessung Bezirksstadtrat Fachbereichsleiter Stadtplanung 

 

Der Bebauungsplan wurde in der Zeit vom  21.01.08  bis einschließlich   22.02.08  öffentlich ausgelegt. 
Die Bezirksverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan am  29.01.2009  beschlossen. 

 

Berlin, den  19. Januar 2009 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
Abt. Ökologische Stadtentwicklung 

Amt für Stadtplanung und Vermessung 
 

gez. Weißbach 

Amtsleiter 

 

Der Bebauungsplan ist auf Grund des §10 Abs.1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 6 Abs. 5 Satz 1 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden. 

 

Berlin, den 4. November 2009 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
 

gez. Dagmar Pohle  gez. Norbert Lüdtke 

Bezirksbürgermeisterin  Bezi rksstadtrat 

Die Verordnung ist am    19.12.2009  im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S. 746  verkündet worden. 
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Maßstab 1 : 1 000

Katastergrenzen wurden (tlw.) durch Digi talisierung aus der Flurkarte 
1:1000 bestimmt und in den Lageplan übertragen. Abweichungen zur  
Örtlichkeit sind deshalb nicht auszuschließen! Es können aber daraus 
keine rechtlichen Ansprüche abgeleitet werden. Notfa lls ist der 
genaue Grenzverlauf durch eine ör tliche Grenzherste llung festzustellen. Zu diesem Bebauungsplan gehört ein Grundstücksverzeichnis.

Planunterlage: Karte von Berlin 1:1000
Stand: Januar 2008

Textliche Festsetzungen  
 

1. Auf den nichtüberbaubaren Grundstücksflächen zwischen Straßenbegrenzungslinie 
      und Baugrenze sind Stellplätze und Garagen sowie Nebenanlagen im Sinne des 
      §14 der Baunutzungsordnung unzulässig. 
 
2. In den Allgemeinen Wohngebieten, in denen ein Vollgeschoß festgesetzt ist, ist 
      abweichend ein weiteres Vollgeschoß zulässig, wenn es sich hierbei um einen 
      Dachraum handelt, der ein Vollgeschoß ist. 
 
3. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzung. 

 
4. In den allgemeinen Wohngebieten ist pro 400m² Grundstücksfläche ein für das 

Waldsiedlungsgebiet typischer Baum zu pflanzen und zu erhalten. Bei der  
Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden Bäume sind die vorhandenen, für das 
Waldsiedlungsgebiet typischen Bäume gemäß beigefügter Pflanzliste 
einzurechnen. 
 

5. In den allgemeinen Wohngebieten ist eine Befestigung von Wegen und Zufahrten 
     nur in wasser-und luftdurchlässigen Aufbau herzustellen. Auch Wasser-und  
     Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, 
     Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind zulässig. 
 
 
Bei der Anwendung der textlichen Festsetzung Nr.4 wird die 
Verwendung von Arten der der Begründung vom Juli 2008 
beigefügten Liste vom Juli 2008 empfohlen. 
 
Nachrichtl iche Übernahme: 
Gem. §9 Abs.6 BauGB liegt das Gebiet in der Schutzzone IIIB. 

 
 

Bebauungsplan 10-4 
für die Grundstücke zwischen Paul-Wegner-Straße, 

Mirower Straße, Bütower Straße und Pilgramer Straße 
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf  

Ortsteil Mahlsdorf 

 

Abzeichnung 

 
 

Hiermit wird beglaubigt, dass der Inhalt 
dieser Abzeichnung mit dem Inhalt der 
Urschrift des Bebauungsplanes 10-4 
 übereinstimmt. 
 
 
 
Berlin, den 
 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
Abt. Ökologische Stadtentwicklung 
Stadtentwicklungsamt 
 
 
Im Auftrag 
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